Verschmutzung 
öffentlicher Anlagen, Straßen und Wege durch Hundekot!
Das Ordnungsamt erreichen immer wieder Beschwerden über Hundekot, der in öffentlichen Anlagen, auf Straßen 
und Wegen hinterlassen wird.
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Hundekot ist nicht nur unästhetisch, sondern auch ein 




Ärgernis, wenn man hineintritt.






Kinder, die in verunreinigten Sandkästen spielen, sind

den Bakterien und Krankheitserregern in den Exkrementen ausgesetzt.

Als verantwortungsbewusster Hundehalter oder Hunde-

führer sollten Sie im Interesse der Allgemeinheit darauf

achten, wo Ihr Hund sein „Geschäft“ verrichtet.
So lassen leider Hundehalter oder Hundeführer im 

Bereich von Spielplätzen, Kindergärten und Schulen ihre
Hunde die  Notdurft verrichten, ohne sich um die 
Beseitigung des  Hundekots zu kümmern.
Hierzu sind jedoch die Hundehalter oder Hundeführer nach den Bestimmungen der abfallrechtlichen und ordnungsbehördlichen Vorschriften verpflichtet.



Sollte trotzdem einmal ein Malheur passiert sein, dann beseitigen Sie bitte unverzüglich die Verunreinigung; Sie riskieren sonst ein Verwarnungsgeld von ab 35,00 €.
Bei einer Verunreinigung von anderen Bereichen, zum Beispiel von Kinderspielplätzen, müssen Sie mit einem Bußgeld von bis zu 250,00 € rechnen.

Um Ärger wegen Hundekot oder Verschmutzungen durch Hunde zu vermeiden, werden Hundehalter bzw. Hundeführer gebeten, ihrer Verpflichtung nachzukommen und dafür Sorge zu tragen, dass der Hund seine Notdurft nicht im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen verrichtet, oder aber, dass die Verschmutzung unverzüglich beseitigt und der Hundekot mitgenommen und ordnungsgemäß entsorgt wird.
Langerwehe, den 03. März 2008

Gemeinde Langerwehe

-Ordnungsamt –

gez.  Peter Heinen 
(Gemeindeverwaltungsdirektor)

